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1.  Modernisierung des Besteuerungs verfahrens 
wird ab 2017 Realität

Der Bundesrat hat am 17.6.2016 dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens zugestimmt. Damit soll das Steuerverfahren 
ab 2017 von der Steuererklärung über den Steuerbescheid bis hin 
zu einem möglichen Rechtsbehelf vollständig elektronisch erledigt 
werden können. Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

• Ausschließlich automationsgestützte Bearbeitung: Eine zen-
trale Maßnahme der Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens ist die Verstärkung der ausschließlich automationsgestütz-
ten Bearbeitung von dazu geeigneten Steuererklärungen. Durch 
Einsatz von Risikomanagementsystemen soll eine Konzentration 
der personellen Ressourcen auf die wirklich prüfungsbedürftigen 
Fälle erreicht werden. 

• Wandlung von Belegvorlagepfl ichten: In den Gesetzen und 
Verordnungen ist vorgesehen, die Belegvorlagepfl ichten wei-
testgehend in Belegvorhaltepfl ichten mit risikoorientierter An-
forderung durch die Finanzverwaltung umzuwandeln. Die Bele-
ge müssen dennoch vorgehalten werden. Die Steuerpfl ichtigen 
müssen daher damit rechnen, dass die Belege von den Finanz-
behörden angefordert werden können. Dies betrifft besonders 
Spendenquittungen. Meldet der Zuwendungsempfänger die er-
haltene Zuwendung direkt an die Finanzverwaltung, wird ganz 
auf die Belegvorhaltepfl icht verzichtet.

• Neuregelung der Steuererklärungsfristen: Mit dem Gesetz wird 
eine Fristverlängerung für beratene Steuerpfl ichtige eingeführt. 

Während nach den bisherigen „Fristenerlassen“ eine Fristver-
längerung über den 31. Dezember des Folgejahres nur aufgrund 
begründeter Einzelanträge möglich ist, können die von der Re-
gelung erfassten Steuererklärungen nunmehr vorbehaltlich ei-
ner „Vorabanforderung“ oder einer „Kontingentierung“ bis zum 
28. Februar des Zweitfolgejahres abgegeben werden. Außerdem 
verlängert das Gesetz die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 
(ohne Mitwirkung eines Steuerberaters) von Ende Mai auf Ende 
Juli des Folgejahres.  

• Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbehörde 
muss – mit wenigen Ausnahmen – von Gesetzes wegen bei 
verspäteter Abgabe der Steuererklärungen einen Verspätungs-
zuschlag erheben.  Der Verspätungszuschlag beträgt für jeden 
angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 0,25 % der 
festgesetzten Steuer – mindestens jedoch 25 € für jeden ange-
fangenen Monat. 

• Änderungsmöglichkeit bei Rechen- und Schreibfehlern: Vor-
geschrieben wird die Aufhebung oder Änderung von Steuerbe-
scheiden, soweit dem Steuerpfl ichtigen bei Erstellung seiner 
Steuererklärung Schreib- oder Rechenfehler unterlaufen sind 
und er deshalb der Finanzbehörde rechtserhebliche Tatsachen 
nicht mitgeteilt hat.

• Bekanntgabe von Steuerbescheiden: Die Finanzbehörde kann 
mit Zustimmung des Steuerpfl ichtigen bekanntzugebende Ver-
waltungsakte auf einer Internetplattform bereitstellen und 
schafft damit eine Abrufmöglichkeit für den Adressaten jeder-
zeit und von jedem Ort der Welt.

Anmerkung: Das Gesetz tritt – mit Ausnahmen – am 1.1.2017 in 
Kraft. Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass die Neuregelungen 
– insbesondere die Verlängerung der Steuererklärungsfrist für nicht 
beratene Steuerpfl ichtige von 5 auf 7 Monate – erst ab Veranla-
gungszeitraum 2018 anzuwenden sind.

2.  Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen 
beschlossen

Am 18.5.2016 legte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des 
Gesetzes zur Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vor. 
Im Einzelnen sind folgende Planungen auf den Weg gebracht:
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• Für den Kauf von Neufahrzeugen soll eine Kaufprämie gewährt 
werden. Die Kaufprämie in Höhe von 4000 € für rein elektrisch 
angetriebene Fahrzeuge und in Höhe von 3000 € für Plug-In-
Hybride wird jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und 
von der Industrie fi nanziert. Das zu fördernde Elektroauto darf 
einen Nettolistenpreis für das Basismodell 60.000 € nicht 
überschreiten. Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Aus-
zahlung der hierfür vorgesehenen Bundesmittel in Höhe von 
600 Mio. €, längstens jedoch bis 2019. Antragsberechtigt sind 
Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und 
Vereine.

• Seit dem 1.1.2016 bis zum 31.12.2020 gilt bei erstmaliger Zu-
lassung reiner Elektrofahrzeuge eine fünfjährige Kraftfahr-
zeugsteuerbefreiung. Diese wird rückwirkend zum 1.1.2016 auf 
10 Jahre verlängert. Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine 
Elektrofahrzeuge wird zudem auf technisch angemessene, ver-
kehrsrechtlich genehmigte Umrüstungen zu reinen Elektrofahr-
zeugen ausgeweitet.

• Im Einkommensteuergesetz werden vom Arbeitgeber gewährte 
Vorteile für das elekt rische Aufl aden eines privaten Elektro- oder 
Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb des Ar-
beitgebers und für die zur privaten Nutzung zeitweise überlas-
sene betriebliche Ladevorrichtung steuerbefreit. Der Arbeitgeber 
erhält die Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der unentgelt-
lichen oder verbilligten Übereignung der Ladevorrichtung und 
Zuschüsse pauschal mit 25 % Lohnsteuer zu besteuern. Die Re-
gelungen werden befristet für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 
31.12.2020.

Am 16.6.2016 bestätigte die Europäische Kommission, dass der Um-
weltbonus beihilferechtlich unbedenklich ist und ohne Einschrän-
kung umgesetzt werden kann. Nach Veröffentlichung der Förder-
richtlinie im Bundesanzeiger können seit dem 2.7.2016 Anträge 
gestellt werden. 

Bitte beachten Sie! Die Anträge können ausschließlich elektronisch 
gestellt werden. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) wird das Online-Portal für die Antragstellung rechtzeitig auf 
der Internetseite http://www.bafa.de freischalten. Vorher gestellte 
oder per Post eingereichte Anträge werden nicht bearbeitet.

Die Förderung gilt rückwirkend für Kauf- oder Leasingverträge, die 
ab dem 18.5.2016 abgeschlossen wurden und die Bedingungen der 
Förderrichtlinie erfüllen.

3.  Zweites Bürokratieentlastungsgesetz 
auf den Weg gebracht

Mit dem Entwurf für ein Zweites Bürokratieentlastungsgesetz (BEG 
II) sollen kurzfristig greifende und spürbare Erleichterungen für die 
Wirtschaft geschaffen werden. Ziel ist es solche Unternehmen zu 
entlasten, die typischerweise am meisten von Bürokratie betroffen 
sind. Dazu gehören kleine Betriebe mit 2-3 Mitarbeitern. Dafür sind 
folgende Änderungen vorgesehen:

Anhebung der Grenze für Rechnungen über Kleinbeträge von 150 € 
auf 200 €, der Grenzbeträge zur quartalsweisen Abgabe der Lohn-
steuer-Anmeldung von 4.000 € auf 5.000 € und der Kleinunterneh-
mergrenze für die Umsatzsteuer von 17.500 € auf 20.000 €.

Geplant ist auch eine Anpassung im Sozialgesetzbuch bei der Fäl-
ligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Danach 
entfällt die Schätzung der Werte bei bestimmten Unternehmen. Bei-
träge, deren tatsächlicher Wert für den aktuellen Monat noch nicht 
bekannt sind, können nach dem Wert für den Vormonat festgelegt 
werden. Das Verfahren wird zwar heute auch schon angewandt, soll 
aber in Zukunft bei viel mehr Unternehmen anwendbar sein.

Zudem sind Erleichterungen bei der Aufbewahrung von Lieferschei-
nen in der Abgabenordnung vorgesehen. Demnach endet die Aufbe-
wahrungsfrist bei empfangenen Lieferscheinen, die keine Buchungs-
belege darstellen, mit dem Erhalt der Rechnung bzw. für abgesandte 
Lieferscheine mit dem Versand der Rechnung.

Des Weiteren sind Anpassungen der Handwerksordnung vorgesehen, 
um der fortschreitenden Digitalisierung im Handwerk zusätzlichen 
Schub zu verleihen, sowie die Bereitstellung von Leistungsinformati-
onen zur Verwendung auf Bundes-, Länder- und Kommunalportalen 
durch eine Änderung des E-Governement-Gesetzes.

Anmerkung: Die Neuregelungen des BEG II sollen zum 1.1.2017 in 
Kraft treten. Sicherlich werden sich während des Gesetzgebungsver-
fahrens noch ein paar Änderungen und Ergänzungen ergeben. Über 
die endgültigen Festlegungen informieren wir Sie bei Verabschie-
dung des Gesetzes.

4. Keine Berücksichtigung von Nebenräumen 
beim häuslichen Arbeitszimmer

Bereits mit Beschluss vom 27.7.2015 hat der Große Senat des Bun-
desfi nanzhofs entschieden, dass die Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer, das nicht nahezu ausschließlich betrieblich 
oder berufl ich genutzt wird („gemischt genutztes Arbeitszimmer“), 
steuerlich nicht zu berücksichtigen sind. 

Nunmehr stellt der 10. Senat des Bundesfi nanzhofs (BFH) mit Urteil 
vom 17.2.2016 fest, dass Aufwendungen für Nebenräume (Küche, 
Bad und Flur), die in die häusliche Sphäre eingebunden sind und 
zu einem nicht unerheblichen Teil privat genutzt werden, bei einem 
steuerrechtlich anzuerkennenden Arbeitszimmer nicht als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden können.

Mit der vorliegenden Entscheidung knüpft der BFH an das Auftei-
lungsverbot auch für Nebenräume der häuslichen Sphäre an. Die 
Nutzungsvoraussetzungen sind individuell für jeden Raum und damit 
auch für Nebenräume zu prüfen. Eine zumindest nicht unerhebliche 
private Mitnutzung derartiger Räume ist daher abzugsschädlich. 

5.  Doppelte AfA bei Bebauung des 
Ehegattengrundstücks

Bebaut ein Unternehmer ein betrieblich genutztes Grundstück, das 
ihm zusammen mit seinem Ehegatten gehört, sind nach Auffassung 
des Bundesfi nanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 9.3.2016 
Wertsteigerungen der dem Ehegatten gehörenden Grundstückshälf-
te nicht einkommensteuerpfl ichtig.

Hieraus können sich erhebliche steuerliche Vorteile im Hinblick auf 
die Absetzungen für Abnutzung (AfA) ergeben. Übertragen die Ehe-
gatten z. B. später das gemeinsame Grundstück auf ihren Sohn, der 
den Betrieb des Vaters fortführt, kann für die angefallenen Baukos-
ten die AfA zweimal in Anspruch genommen werden.

Im entschiedenen Fall hatte der Vater schon in den 1960er-Jahren 
mehrere Betriebsgebäude auf Grundstücken errichtet, die zur Hälfte 
auch der Mutter gehörten. Er nahm AfA auf seine Baukosten vor. 
Im Jahr 1993 übertrug er den Betrieb unentgeltlich auf den Sohn. 
Gleichzeitig übertrugen beide Elternteile die betrieblich genutzten 
Grundstücke ebenfalls unentgeltlich auf den Nachfolger.

Bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern, die dem Vater gehör-
ten, sind die Buchwerte aus den Bilanzen des Vaters fortzuführen. 
Der Sohn sah in der Schenkung der Gebäudeteile, die zivilrechtlich 



der Mutter gehörten, eine Einlage in seinen Betrieb, die er mit dem 
aktuellen Teilwert der Gebäudeteile bewertete. Da der Teilwert er-
heblich höher war als der Restbuchwert des Bilanzpostens, der in 
den Bilanzen des Vaters verblieben war, eröffnete es die Möglichkeit 
zur Vornahme erneuter hoher AfA-Beträge auf die von seinem Vater 
in der Vergangenheit schon nahezu abgeschriebenen Gebäudeteile.

Diese rechtliche Beurteilung bestätigte der BFH nunmehr mit dem 
Urteil. Dies hat zur Folge, dass in derartigen Fällen im Ergebnis eine 
doppelte Abschreibung möglich ist, obwohl die Baukosten nur ein-
mal anfallen. Allerdings hat der BFH im Gegenzug klargestellt, dass 
für den Bilanzposten, der den eigenen Bauaufwand des Unterneh-
mers für die Gebäudeteile des anderen Ehegatten verkörpert, keine 
Steuersubventionen in Anspruch genommen werden können, die 
vom Gesetzgeber nur für Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens 
gewährt werden. Dies wurde in der Praxis bisher anders gehandhabt, 
wodurch die Buchwerte dieser Bilanzposition zusätzlich gemindert 
werden konnten.

6.  Nutzungsausfallentschädigung für 
gemischt genutzten Pkw

Bewegliche Wirtschaftsgüter – wie z. B. ein Pkw – sind selbst dann, 
wenn sie gemischt – also sowohl betrieblich als auch privat – ge-
nutzt werden, ungeteilt entweder Betriebs- oder Privatvermögen. 

Betriebseinnahmen sind alle Zugänge in Geld oder Geldeswert, die 
durch den Betrieb veranlasst sind. Vereinnahmt ein Steuerpfl ichtiger 
im Zusammenhang mit Schäden am Wirtschaftsgut Ersatzleistungen 
– also z. B. eine Nutzungsausfallentschädigung –, richtet sich die 
steuerliche Beurteilung nach der Zuordnung des Wirtschaftsguts. 

Die Nutzungsausfallentschädigung für ein Wirtschaftsgut des Be-
triebsvermögens ist nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs 
vom 27.1.2016 selbst dann im vollen Umfang Betriebseinnahme, 
wenn das Wirtschaftsgut teilweise auch privat genutzt wird. Das gilt 
unabhängig davon, bei welcher Gelegenheit der Schaden entstanden 
ist und wie der Steuerpfl ichtige auf den Schaden reagiert. 

Im entschiedenen Fall hielt ein selbstständiger Versicherungsagent 
ein Fahrzeug im Betriebsvermögen, das er auch privat nutzte. Für 
einen Nutzungsausfall aufgrund eines Unfalls erhielt er von der Ver-
sicherung des Unfallverursachers eine Entschädigung. Das Finanz-
amt behandelte diese uneingeschränkt als Betriebseinnahme. Der 
Steuerpfl ichtige machte demgegenüber geltend, dass der Unfall sich 
auf einer Privatfahrt ereignet habe und er außerdem für die Zeit des 
Nutzungsausfalls kein Ersatzfahrzeug angemietet, sondern Urlaub 
genommen habe. Der BFH gab dem Finanzamt recht.

7.  Betrieb einer Solaranlage kann 
Elterngeld mindern

Für die Ermittlung des Einkommens aus nicht selbstständiger Er-
werbstätigkeit vor der Geburt sind nach dem Bundeselterngeld-
gesetz die 12 Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des 
Kindes maßgeblich. Abweichend davon ist für die Ermittlung des 
Einkommens aus nicht selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Ge-
burt der steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich, der den 
Gewinnermittlungszeiträumen zugrunde liegt, wenn die berechtig-
te Person in den Zeiträumen auch Einkommen aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit hatte. 

In einem vor dem Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall be-
zog eine Steuerpfl ichtige neben ihrem Gehalt aus einer abhängigen 
Beschäftigung auch Gewinneinkünfte aus dem Betrieb einer Solar-

anlage. Der Landkreis berechnete deshalb das Elterngeld für ihr im 
August 2013 geborenes Kind auf der Grundlage des letzten steuerli-
chen Veranlagungszeitraums, dem Jahr 2012. Die Einkünfte im Jahr 
2013 blieben damit außer Betracht.
 
Das BSG bestätigte die Wahl dieses Bemessungszeitraums mit Urteil 
vom 21.6.2016. Das Gesetz schreibt diesen Bemessungszeitraum bei 
sog. Mischeinkünften aus selbstständiger und abhängiger Beschäf-
tigung zwingend vor. 

Anmerkung: Die damit in Einzelfällen verbundenen Belastungen – 
bei der Steuerpfl ichtigen ein Verlust von immerhin mehreren Tau-
send Euro Elterngeld – sind nach Auffassung des BSG durch das 
gesetzgeberische Ziel der Verwaltungsvereinfachung gerechtfertigt.

8.  Parkmöglichkeit für Hotelgäste ist mit dem 
Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern

Für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unterneh-
mer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sowie 
die kurzfristige Vermietung von Campingfl ächen, ermäßigt sich die 
Umsatzsteuer auf 7 %. Das gilt nicht für Leistungen, die nicht un-
mittelbar der Vermietung dienen, auch wenn sie mit dem Entgelt für 
die Vermietung abgegolten sind. 

Wird die Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen 
zwischen Gast und Hotelier gesondert vereinbart, liegt keine be-
günstigte Beherbergungsleistung vor. Es kommt der Regelsteuersatz 
von 19 % zum Tragen. Ist die Überlassung von Plätzen zum Abstellen 
von Fahrzeugen jedoch nicht gesondert vereinbart, so war umstrit-
ten, ob diese unter die Steuerermäßigung fällt oder nicht.

Der BFH hatte in der Vergangenheit bereits entschieden, dass von 
einem Hotelier im Zusammenhang mit der Beherbergung erbrach-
te Frühstücksleistungen Leistungen sind, die nicht unmittelbar der 
Vermietung dienen und deshalb von der Steuerermäßigung auszu-
nehmen sind. Das Angebot eines Frühstücks stehe neben der reinen 
Vermietungs- bzw. Beherbergungsleistung. Hotelzimmer könnten 
auch ohne Frühstück bewohnt werden und würden in der Praxis 
auch ohne Frühstück angeboten und genutzt.
 
Zu dem gleichen Ergebnis kam der BFH in seiner Entscheidung vom 
1.3.2016 für die Einräumung von Parkmöglichkeiten, auch dann, 
wenn hierfür kein gesondertes Entgelt berechnet wird. Die kalku-
latorischen Kosten der Parkplätze müssen dementsprechend ge-
schätzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Parkplätze 
nicht ausschließlich von Hotelgästen, sondern auch von Gästen des 
Restaurants oder des Sauna- und Wellnessbereichs genutzt werden 
können.

9. Erbschaftsteuerbefreiung für Familienwohn-
heim kann rückwirkend versagt werden

Der Erwerb eines Familienwohnheims von Todes wegen durch Kin-
der bleibt steuerfrei, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine 
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder bei der er aus 
zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken gehindert war. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die 
Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb 
von 10 Jahren nach Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt 
– es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung 
zu eigenen Wohnzwecken gehindert.

Nunmehr hat das Hessische Finanzgericht (FG) dazu entschieden, 
dass auch die unentgeltliche Übertragung des Familienheims 4 Jah-



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.     
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2016: Juni = 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1
(2010 = 100)  2015: Dezember = 107,0; November = 107,1; Oktober = 107,0; September = 107,0
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

re nach dem Erwerb von Todes wegen durch den Steuerpfl ichtigen 
als Erwerber auf seine Kinder die Steuerbefreiung für Familienheime 
rückwirkend entfallen lässt. Das gilt auch dann, wenn das Familien-
heim aufgrund des vorbehaltenen Dauerwohnrechts und des vor-
behaltenen Nießbrauchsrechts weiterhin vom Steuerpfl ichtigen zu 
Wohnzwecken genutzt wird.

Anmerkung: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssa-
che und zur Fortbildung des Rechts hat das FG die Revision zum 
Bundesfi nanzhof zugelassen.

10. GmbH-Beteiligung an einer freiberufl ichen 
Personengesellschaft

Eine Personengesellschaft übt nur dann eine „freiberufl iche Tätig-
keit“ und damit gewerbesteuerfreie Tätigkeit aus, wenn sämtliche 
Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen.

Übt ein Gesellschafter keinen freien Beruf aus, so gilt die gesamte, 
mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit der Perso-
nengesellschaft als Gewerbebetrieb – und unterfällt der Gewerbe-
steuerpfl icht.

Der Beteiligung eines Berufsfremden gleichgestellt ist nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg (FG) vom 7.1.2016 die 
mitunternehmerische Beteiligung einer Kapitalgesellschaft, und 
zwar unabhängig von der Qualifi kation der anderen Gesellschafter.

Eine GmbH ist nach Auffassung des FG einkommensteuer- und ge-
werbesteuerrechtlich bei der Qualifi kation der Tätigkeit einer Per-
sonengesellschaft – im entschiedenen Fall einer KG – als „berufs-
fremde Person“ zu werten. Dies gilt unabhängig davon, ob die GmbH 
Komplementärin oder Kommanditistin bei der KG ist.

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfi nanzhof nicht 
zugelassen. Es wurde jedoch eine Nichtzulassungsbeschwerde ein-
gelegt, die dort unter dem Az. BFH: VIII B 16/16 anhängig ist.

11. Sonderzahlungen und gesetzlicher 
Mindestlohn

In seinem Urteil vom 25.5.2016 hatte das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) die für die Praxis sehr relevante Frage zu entscheiden, ob ne-
ben dem vereinbarten Stundenlohn geleistete Sonderzahlungen wie 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld den gesetzlichen Mindestlohn von 
8,50 € pro Stunde erhöhen oder hierauf anzurechnen sind. Dabei 

kam es zu dem Entschluss, dass solche Zahlungen, die auf das ganze 
Jahr jeweils 1/12 monatlich vorbehaltlos verteilt werden, auf den 
gesetzlichen Mindestlohn anzurechnen sind.

Im entschiedenen Fall sah der Arbeitsvertrag neben einem Monats-
gehalt besondere Lohnzuschläge sowie Urlaubs- und Weihnachts-
geld vor. Das Unternehmen schloss mit dem Betriebsrat eine Be-
triebsvereinbarung über die Auszahlung der Jahressonderzahlungen. 
Danach zahlte es den Beschäftigten allmonatlich neben dem Brut-
togehalt jeweils 1/12 des Urlaubs- und des Weihnachtsgelds in der 
Summe brutto aus.

Eine Arbeitnehmerin machte geltend, ihr Monatsgehalt und die Jah-
ressonderzahlungen müssten ebenso wie die vertraglich zugesag-
ten Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit auf der 
Basis des gesetzlichen Mindestlohns i. H. v. 8,50 € brutto/Stunde 
geleistet werden. Das BAG sah dies anders.

Anmerkung: Die Bundesländer Brandenburg, Hamburg, Thüringen, 
Nordrhein-Westfalen und Bremen setzen sich mit einem Entschlie-
ßungsantrag dafür ein, dass Arbeitgeber Sonderzahlungen, Zulagen 
und Prämien nicht auf den Mindestlohn anrechnen dürfen. Dieser 
solle nur das reine Grundentgelt pro Stunde enthalten. Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, Erschwernis-, Überstunden-, Nacht- und Wochen-
endzuschläge dürften ebenso wenig berücksichtigt werden wie Fa-
milienzuschläge, vermögenswirksame Leistungen und sonstige Prä-
mien. 

Die 5 Länder haben die Bundesregierung aufgefordert, das Mindest-
lohngesetz um eine entsprechende Klarstellung zu ergänzen. Da-
mit sollen alle Betroffenen Rechtssicherheit erhalten. Die jüngste 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Anrechenbarkeit von 
Zuschlägen habe zu Verunsicherung geführt. Es bestehe die Gefahr, 
dass Arbeitgeber den Zweck des Mindestlohns umgehen könnten. 
Die geforderte gesetzliche Klarstellung soll künftig Manipulationen 
bei der Berechnung des Mindestlohns verhindern.

12. Geplante Erhöhung des Mindestlohns 
auf 8,84 € je Zeitstunde

Die Mindestlohn-Kommission hat einstimmig beschlossen, den ge-
setzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84 € brutto je 
Zeitstunde festzulegen. Sie hat sich am Tarifi ndex des Statistischen 
Bundesamtes orientiert. Dieser berücksichtigt, welche Tariferhöhun-
gen von Januar 2015 bis einschließlich Juni 2016 erstmals gezahlt 
werden. Der Beschluss wird der Bundesregierung vorgelegt, damit er 
als Rechtsverordnung ab 1.1.2017 verbindlich werden könnte. 


